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Wir hoffen, durch diese freiwillige Ordnung in einigen Jahren
über die Übelstände früherer Zeiten hinwegzukommen und eine auch
für die Zukunft sichere Kenntnis von allem, was in unseren Wäldern
kultiviert wird, zu erreichen.

Dr. phil. C. ff. Bome&wscÄ
Vorsteher des staatlichen forstlichen Versuchswesens,

Springforbi (Dänemark).

Ans der zürcherischen Forstwirtschaft
Das zürcherische Oberforstamt läßt durch forstliche Kräfte zahl-

reiche Waldwegebauten generell projektieren, die bei eintretender
Arbeitslosigkeit durch private Ingenieurbureaux weiter ausgearbeitet
werden können.

Bisher wurden erstellt :

Fertig ausgearbeitete Wegprojekte 30 km
Generelle Netze, fertig ausgearbeitet 89 km
In Bearbeitung 211 km

Bisher wurden ausgegeben :

Als Löhne Fr. 25 000
Für Anschaffungen (Instrumente, Karten, Tabellen,

Plandruck) » 3 840

Total Fr. 28 840

Diese Arbeiten stellen ganz außerordentliche Anforderungen an das
obere Forstpersonal, das schon infolge der kriegswirtschaftlich be-
dingten Mehrarbeit überlastet ist. Gr.

An die Teilnehmer der Jahrhundertfeier des Schweiz.
Forstvereins in Langenthal und Wasen i. E.

Von der Versammlung und der Gedenkfeier bei der Kasthofereiche
in Langenthal sowie von der Exkursion sind einige wohlgelungene Auf-
nahmen gemacht worden.

Mustersendungen können angefordert werden bei P. Blessing, Dro-
gerie-Photo in Burgdorf.

Preis per Stück 9 X 12 cm : 60 Rappen.
For.s'ZmmZer -yon ffrZacA.
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Das Protokoll der außerordentlichen Versammlung des Schweiz.
Forstvereins vom 10. April 1943 in Zürich, erschienen in Nr. 6 der
« Zeitschrift », enthält im Anschluß an die Erklärung des eidgenössi-
sehen Oberforstinspektors, die im Auftrag des Eidg. Departements des



— 291 —

Innern abgegeben wurde, einen Kommentar des Protokollführers, der
dem Verhandlungsverlauf nicht entspricht.

Der Absatz : « Die Ausführungen des Chefs der Eidg. Inspektion
für Forstwesen, Jagd und Fischerei...» ist daher zu streichen.

CVmr, den 12. August 1943. Der Präsident des SFV : Je/my.

FO^STL/CfiTE iV/4 CiFRJCflTETV

Band.
Der Bundesrat hat den infolge Erreichung der Altersgrenze erfolg-

ten Rücktritt von Herrn Eidg. Forstadjunkt Carta Mtafsetaf auf Ende
August 1943, unter Verdankung der geleisteten Dienste, genehmigt.

Zum Nachfolger und Eidg. Forstinspektor wurde am 25. August
1943 Herr Forstingenieur Fmasta Pactatai, von Bellinzona, mit Amts-
antritt auf den 15. September 1943, gewählt.

Auf den 1. September 1943 wurde alt Eidg. Forstadjunkt C. Albi-
setti vom Bundesrat zum eidgenössischen Fischereikommissär der italo-
schweizerischen Grenzgewässer ernannt.

Eidgenössische Technische Hochschule. Durch Verfügung des Bun-
desrates wurde Herrn Dr. Pans Barver, Direktor der Eidgenössischen
Anstellt für das forstliche Versuchswesen, in Würdigung seiner wissen-
schaftlichen Leistungen und seiner dem Unterricht an der ETH gelei-
steten Dienste, der Titel eines Professors verliehen.

Kantone.
St. Gallen. Der St. Galler Ingenieur- und Architektenverein (Sek-

tion des SIA) führt vom 16. bis 18. September 1943 einen Holzkurs unter
dem Motto : « Das Holz im Siedlungsbau » durch, mit Vorträgen hervor
ragender Fachleute über hygienische Gesichtspunkte beim Wohnungs-
bau in Holz, Materialtechnische Eigenschaften des Holzes, Holzbau-
weisen und Bauholznormalisierung. Am dritten Tag findet eine Exkur-
sion ins Appenzellerland mit Besichtigung von Holzhäusern statt.

Waadt. Der Staatsrat hat die Wahl von Forstingenieur Jeaa-Ptarre
Fe2'Ztaw zum Forstinspektor der Gemeinden Chenit und Morges geneh-
migt. Der Genannte hat seine Tätigkeit als Gemeindeforstverwalter am
6. September aufgenommen.

Zürich. Beffra# /är r/ta //ofeôeseAa//ww<7 aws anftayenen IFataaagaa
(far Schate. Da für ganz entlegene Waldungen unserer Berggegenden
bekanntlich die Höchstpreise zur Deckung der Selbstkosten nicht aus-
reichen, hat der Bund einen Kredit zur Verfügung gestellt, um Beiträge
an solche defizitäre Schläge bewilligen zu können. Dieser ist heute
erschöpft und muß erneuert werden. Unter Mithilfe der Mangelkantone
sollen neue Gelder bereitgestellt werden, von denen der Bund die
Hälfte, die drei Mangelkantone Zürich, Basel, Genf die Hälfte leisten.
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